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Referentin: Dörthe Hinz
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Hannover, 15.05.2019

Das Klageverfahren – 

Begleitung von umF und jungen volljährigen Geflüchteten im 
asylrechtlichen Verfahren vor dem Verwaltungsgericht



Gliederung

● Kurzer Rückblick Asylverfahren

● Entscheidung des BAMF und Rechtsmittel

● Das Gerichtsverfahren 

➢ Was ist bei Einreichen der Klage zu beachten und was beinhaltet 
eine Klagebegründung? 

➢ Welche Handlungsempfehlungen können für das laufende 
Verfahren gemacht werden?

● Wie können die jungen Kläger*innen auf die mündliche Anhörung 
vor dem Verwaltungsgericht vorbereitet werden?



Minderjährigenschutz 
(im Aufenthaltsrecht)

• Einreise (Inobhutnahme durch das Jugendamt)

• Leistungen bei UMF: SGB VIII statt AsylbLG

• Handlungsfähigkeit erst ab Volljährigkeit – Vormundschafsbestellung

• Ausreise (Faktisch keine Abschiebung von unbegleiteten Minderjährigen 
§ 58 Abs. 1a AufenthG

• Keine Dublinüberstellung bei Antragstellung in der Minderjährigkeit

• Anspruch auf Nachzug beider Eltern bis zur Volljährigkeit (§ 36 Abs. 1 
AufenthG)

„Rückblick“



Lebenssituation junger Geflüchteter mit Erreichen 
der Volljährigkeit

• Kurze Voraufenthaltszeit in Deutschland

• Spracherwerb nicht abgeschlossen

• Unsichere Zukunfts- und Lebensperspektive, da aufenthaltsrechtliche 
Situation oft (noch) nicht abgesichert oder bedroht ist.

• Oftmals abrupte Beendigung der Jugendhilfe mit 18 (dann Zusammenfallen 
mit asyl- & aufenthaltsrechtl. Verschärfungen ab Volljährigkeit) 

• Häufig noch keine eigene Wohnung (Umzug in GU)

 Gesamte Lebensorganisation hängt vom Aufenthalt ab (Lebensunterhalt, 
Zugang zu Bildung/ Bildungsförderung) 

• Diskriminierungserfahrungen/ Rassismus (Wohnungsmarkt/ 
Arbeitswelt/Behörden – Bleibeperspektive) 

• Fehlende Netzwerke



Kurzer Rückblick Asylverfahren





Zentrale Prüfkriterien

1. Zuständigkeit: Europäische Dublin III Verordnung
Zuständig ist der Ersteinreisestaat
→ Ausnahme: Familienzusammenführungen
→ Ausnahme bei umF: Zuständig ist i.d.R. das Land in dem sich der  

            umF aufhält.*

2. Glaubwürdigkeit

3. Fluchtalternative / Vermeidungshandlungen möglich?

4. Kommt eine der Schutzformen in Frage?

* wenn der Asylantrag in der Minderjährigkeit gestellt wurde

Das Asylverfahren



Schutz im Rahmen 
der GFK

Asylrecht 
Art. 16a GG

Flüchtlings-
schutz nach 

GFK
§ 60 (1) 

AufenthaltsG 

Internationaler 
Schutz

Flüchtlings-
schutz nach 

GFK
§ 60 (1) AufenthG  

bzw.  § 3 AsylG 

Subsidiärer Schutz
§ 4 AsylG

§ 4 (1) 1 vor 
Todesstrafe

§ 4 (1) 2 
vor Folter

§ 4 (1) 3 vor 
bewaffneten 

Konflikten

Abschiebungs-
schutz

§ 60 (5) Schutz 
nach der EMRK 

§ 60 (7)
Nationaler Schutz

Die Schutzformen

Das Asylverfahren



  



„Sichere“ Herkunftsländer

§16a.3 GG:
Länder, „bei denen auf Grund der Rechtslage, der Rechtsanwendung und der 
allgemeinen politischen Verhältnisse gewährleistet erscheint, dass dort weder politische 
Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung 
stattfindet."

Derzeitige „Sichere“ Herkunftsländer (§29a.2a AsylG): 
Albanien, Bosnien und Herzegowina, Ghana, Kosovo, Mazedonien (ehem. jugoslawische 
Republik), Montenegro, Senegal, Serbien, EU-Mitgliedstaaten



Jassin 
Jassin ist in Afghanistan am 10.6.1999 geboren.Noch im Säuglingsalter flüchtet 
seine Familie in den Iran. Als sie 2015 erneut auf der Flucht sind, wird die Familie 
getrennt. Nur Jassin gelingt die Flucht nach Europa. Am 29.9.2015 kommt er in 
Deutschland an und wird durch das Jugendamt Celle Inobhut genommen. Am 
27.01.2016 stellt sein Vormund den Asylantrag. 

Am 18.11.2017 findet seine Anhörung statt. 

In der Anhörung schildert er, dass seine Eltern aus Angst vor den Taliban 
Afghanistan verlassen hatte. Im Iran habe die Familie illegal leben müssen. Eine 
Schule durfte er nicht besuchen. Aufgrund fehlender Aufenthaltsdokumente 
wurden sein Vater und er mehrmals  festgenommen. Immer wieder bekommt er 
mit, wie Afghanen für Kämpfe in Syrien rekrutiert wurden. Aus Angst vor erneuter 
Festnahme beschließt die Familie erneut zu fliehen…

J. hat u.a. Angst in Afghanistan nicht als Afghane akzeptiert zu werden. Es könne 
sein, dass er gezwungen wird in bewaffnete Gruppen einzutreten. Es könne 
außerdem sein, dass erkannt wird, dass sein Vater früher gegen die Taliban 
gekämpft habe. Er befürchtet, dass dies ihm gerächt wird. Jassin gehört außerdem 
der Minderheit der Hazara an. 

●



Ali
A. (16 Jahre) berichtet: Ich habe in der Nähe von Kabul eine 
Schule besucht. Mein Vater hat eine Autowerkstatt betrieben. Er 
hatte unter seinen Kunden aus Amerikaner. Eine Tages bekam 
mein Vater einen Drohbrief. Er solle nicht mit Ungläubigen 
zusammenarbeiten und als Zeichen des guten Willens mich zu 
den Taliban schicken, um dort Dienst zu tun.

Ein Woche später kamen Männer zu meinem Vater und sagten, 
dass er zeigen müsse, dass er auf der richtigen Seite sei. Ich solle 
sofort mit ihnen kommen. Zum Glück war ich nicht zuhause , Als 
ich heimkam, schickt mich mein Vater zu einem Onkel, der die 
Ausreise organisierte.



Entscheidungen des BAMF 
und 

Rechtsmittel



Schutzformen

Schutz
(AufenthG) 

Aufenthaltserlaubnis
Gültigkeit Familiennachzug Leistungszugang

Asylberechtigung 
(§25.1)
Flüchtlingseigenschaft
(§25.2)

3 Jahre Sofort

● Verlängerung möglich
● NiederlassungE nach 3-5 Jahren (an 

Konditionen gebunden)

Subsidiärer Schutz
(§25.2) 1 Jahr eingeschränkt

● Verlängerung möglich (+ 2 Jahre)
● NiederlassungE nach 5 Jahren (an 

Konditionen gebunden)

Abschiebungsschutz
(§60(7), §60 (5)) 1 Jahr

Kein Anspruch 
auf 
Fam.nachzug

● Verlängerung möglich
● NiederlassungE nach 5 Jahren (an 

Konditionen gebunden)

Leitfaden: https://www.nds-fluerat.org/leitfaden/



Rechtsmittel

Entscheidungen des BAMF

(Teil-)Positiv Negativ

Flüchtlingseigenschaft/ Asyl Einfach unbegründet

Subsidiärer Schutz Offensichtlich unbegründet (OU)

Abschiebungsverbot Unzulässig

https://www.nds-fluerat.org/leitfaden/


Ablehnung als... … unzulässig
(§ 29 AsylG)

… offensichtlich 
unbegründet

(§ 29a, § 30 AsylG)

… einfach unbegründet
(§ 38 AsylG)

Klagefrist

1 Woche

Keine aufschiebende 
Wirkung!

1 Woche

Keine aufschiebende 
Wirkung!

2 Wochen

Aufschiebende 
Wirkung

Eilrechtsschutz-
antrag Frist 1 Woche 1 Woche

Nicht erforderlich, da 
aufschiebende 

Wirkung der Klage

Rechtsmittel

Negativ

Aufschiebende Wirkung = Keine Ausreisepflicht= Schutz vor Abschiebung

Keine aufschiebende Wirkung= mithilfe des Eilantrags muss die aufschiebende 
Wirkung beantragt werden



…
 vrne weg – ist klagen sinnvoll?o

Klagen ?

 2018 131.663 Klagen , sowie 323.320 anhängige Klagen 

 Die  bereinigte Schutzquote bei Gerichtsentscheidungen in erster Instanz (Verwaltungsgerichte, kurz 

VG) lag im 3. Quartal 2018 bei 53 %, im Jahr 2018 (Jan- bis Sept.) bei 32 % (jede 3. Klage erfolgreich), 

bei afghanischen Asylsuchenden sogar bei 58 % 

 Höchstwert: 91,3 %  aller ablehnenden Bescheide des BAMF wurde im Jahr 2017 beklagt, bei 

afghanischen Asylsuchenden lag dieser Anteil sogar bei 96 %.

 „merklich unterschiedliche Anerkennungsquoten“ zu identischen Herkunftsländern in den BAMF-

Außenstellen der einzelnen Bundesländer (bspw. Afgh.:88,4 % und 26,3 %)

 Die bereinigte Gesamtschutzquote bei UMF lag 2018 bei rund 60%, 2017 bei unter 16 Jährigen UMF 

bei 88,6%, bei 16 und 17-Jährigen bei 78,9% , 2016 waren es noch 94,53%

Hauptherkunftsländer von umF gleichbleibend: Afghanistan, Somalia, Eritrea, Syrien Guinea

20



Rechtsmittel

Klage einreichen

Klage gegen den ablehnenden Bescheid des BAMF

Zustellung des Bescheids an den Vormund (ggfs. Anwalt) 
→ ACHTUNG: Fristversäumnisse des Vormunds werden dem Minderjährigen voll zugerechnet!

Bei negativer Entscheidung:
● Rechtsmittelfrist beachten (Rechtsmittelbelehrung hängt an Bescheid an)
● Kontakt zur Beratungsstelle aufnehmen
● Anwalt einschalten
● Fristwahrend Klage einreichen!

Bei teilpositiver Entscheidung
● Bescheid überprüfen, Chancen auf höherwertigen Schutz prüfen
→ (langfristige) Folgerechte bei höherwertigem Schutz (z.B. Elternnachzugsrecht)

● Ausführliche Begründung (mind. 4 Wochen nach Klage) 
→ Rechtsvertretung!



● Klageverfahren vor dem Verwaltungsgericht (VG)

● Kein Rechtsanwaltszwang, fachkundiger RA 

aber angeraten!

● Gerichtskostenfrei; Rechtsanwaltskosten
● Einreichen der Klage innerhalb Klagefrist (1 oder 2 Woche(n))
● Schriftlich in 2-facher Ausfertigung + BAMF-Bescheid; oder mündlich in 

Rechtsantragsstelle des VG
● Prozesskostenhilfe-Antrag (bei Bevollmächtigung Rechtsanwalt)

Rechtsmittel

Das Klageverfahren

Rechtsmittel





Rechtsmittel

Finanzierung

● Prozesskostenhilfe
→ Entscheidung oft erst kurz vor Gerichtsurteil
→ idR an „Erfolgsaussichten geknüpft“ ( beachten: Bei UMF nicht)

● Jugendamt

●  Ratenzahlung?

● Kommunale Fonds? 

● Rechtshilfefonds Pro Asyl / Bundesfachverband umF (BumF)
→Verfahren „die über den Einzelfall hinaus von grundsätzlicher rechtlicher oder 
öffentlicher Bedeutung sind.“









Jassin 

→ erhält am 
18.11.2017 den 
ablehnenden 
Bescheid des BAMF







Die Klage erstellen und einreichen







 Die Klagebegründung ist nicht dringend nötig, aber wichtig!
● d.h. Klageverfahren und mündliche Verhandlung auch ohne schriftliche Vorlage der 

Klagegründe ABER 

● schriftlich (rechtzeitig, vor Terminierung) begünstigende Tatsachen und 
Beweismittel vortragen

● Die Klagebegründung soll idR innerhalb von 4 Wochen nach Klage eingehen

● Inhalt: individuelle Auseinandersetzung mit BAMF-Bescheid

● Einreichen/ Nachreichen von neuen Informationen, Beweismitteln neuen 
Bescheinigungen, Attesten etc.

● Ggf. Korrektur des Anhörungsprotokolls

● Rechtlicher Vortrag





Handlungsempfehlungen im laufenden 
Klageverfahren

Wichtig: Bei vorhandener anwaltlichen Vertretung: Informationen an die 
anwaltliche Vertretung weitergeben und wenn möglich gemeinsam besprechen



➔ Protokoll-Check

➔ Bescheid-Check

➔ Persönliches Gespräch

➔ Herkunftsland-Check



1. Protokoll -Check

Das Protokoll zur Anhörung (Niederschrift) lesen mit dolmetschender Person 
und überprüfen auf:

● Übersetzungsfehler?

● Vollständigkeit?

● Falsch verstanden/ falsch protokolliert?

● Wichtiges vergessen zu sagen?

● Konnte etwas Wichtiges nicht gesagt werden?

Aufschreiben als „Korrektur“ und an Anwalt weitergeben (gemeinsam 
besprechen; ggf. in Klagebegründung anführen)







       2. „ BAMF-Bescheid – Check“ 

BAMF-Bescheid mit dolmetschender Person lesen und:

● Stellen herausarbeiten, in denen konkret über den 
Asylantragsteller geschrieben wird

● Herausarbeiten und aufschreiben von Einwänden des BAMF, die 
gegen eine Schutzerteilung sprechen

Diese Einwände auflisten und widerlegen, entkräften/ Fehler 
aufzeigen, etc.





Auszüge aus ablehnenden BAMF-Bescheiden





● Diese Einwände des BAMF gegen Schutzgewährung im Anhörungsprotokoll a) 

identifizieren, b) auflisten, c) widerlegen, Fehler (Übersetzung, 

Protokollierung) aufzeigen und entkräften; verschriftlichen

Eigene genannte Fluchtgründe: 

● Zu wenig Details ?, nicht glaubwürdig ?, widersprüchlich etc.?

BAMF-Bescheid-Check

Widerlegen…?

Detailreich, bildhaft, „lebensnah“, widerspruchsfrei, vollständig,wahrheitsgemäß,
Beschreibung von Gefühlen



3. Der „Herkunfsland-Check“

Aktuelle Informationen über das Herkunfsland

● allgemeine HKL-Lage betreffend: Länderrecherche, aktuelle Berichte und 
Gutachten (hier ist auch das Verwaltungsgericht in Amtsermittlungspflicht)

● aktuell wichtige Veränderungen im HKL?

● Sammlung von (Erkenntnis-) Quellen zur aktuellen Situation im Herkunfsland und 
in Bezug bringen zur konkreten Situation des jungen Menschen (bspw. Region, 
Volksgruppe, Religion)

● ecoi.net, asyl.net, https://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender.html

● Themenseite Afghanistan: https://www.nds-fluerat.org/infomaterial/afghanistan/



4. Das persönliche Gepräch zur „Was wäre wenn …?- Frage

– die Frage nach Folgen bei Rückkehr

Insbesondere auf bereits Gesagtem (Anhörungsprotokoll) aufbauen und auf die 
Ablehnungsgründe (BAMF-Bescheid) eingehen

➢ Was könnte dir bei Rückkehr passieren? 

➢ Was droht dir dann? 

➢ Warum und durch wen (konkret)? Verbinde das mit deinen persönlichen 
Fluchtgründen! 

➢ Was hast du schon einmal erlebt, was sich wiederholen könnte?

➢ Erzähle, warum die Gefahr (nach der Flucht) noch immer genauso (oder mehr) 
besteht!



Was wäre wenn …? – die Frage nach Folgen bei Rückkehr

➢ Erkläre, falls deine Familie/ Verwandte dir bei einer Rückkehr nicht helfen können 
(warum nicht)?

➢ Wie ist die Situation für Menschen die zurückkehren (nach vielen Jahren im Exil)?

➢ Warum ist es dir nicht möglich, (allein) in andere „sichere“ Regionen deines HKL zu 
reisen und dort zu leben? (inländische Fluchtalternative)

➢ Wie ist dein aktueller Gesundheitszustand ?

http://www.ecoi.net/
http://www.asyl.net/
https://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender.html
https://www.nds-fluerat.org/infomaterial/afghanistan/


Der Umgang mit neuen Umständen im Laufe des 
Klageverfahrens



Während des laufenden Klageverfahrens …

(nachträgliche) Benennung weiterer Gründe, die für die Flucht ausschlaggebend 
waren, z.B.:

➢ Neue weitere Gründe benennen, die z.B. aufgrund einer traumatischen Belastung erst später 
erzählbar sind

➢ „Vervollständigung“ fehlender oder z.T. bruchstückenhafter Informationen/Erinnerungen 
(ggfs. auch durch Kontaktaufnahme zu Angehörigen)

➢ Veränderungen bzgl. Herkunftsfamilie (z.B. eigene Flucht, schwerer Erkrankung von 
Angehörigen, Wegfall des „Ernährers“)

➢ (erneute) Bedrohung/ Gefährdung der zurückgebliebenen Angehörigen durch verfolgende 
Akteure im Heimatland

➢ Neue konkrete drohende Gefahren bei einer Rückkehr ins Herkunftsland

➢ Beweismittel/Zeugen ?

➢ Ärztliche Atteste/ Gutachten: aussagekräftige, den gesetzlichen Anforderungen 
entsprechende Schreiben über eine (veränderte) gesundheitliche Situation



Während des laufenden Klageverfahrens …

weitere Gründe, z.B.:

➢ Identifzierung und Sammlung von Erkenntnisquellen zur aktuellen Situation im Herkunftsland

➢ Nachweis und Benennung (exil-)politischer Aktivitäten in Deutschland, die zu einer weiteren 
Gefahr im HKL führen würden (bpsw. Äußerungen gegen die Taliban im Kontext eines 
Redebeitrags auf einer Demonstration; Beiträge in social media)

➢ Positive Gerichtsurteile (anderer VG, OVG) lesen und ggf. benennen (insbesondere bei 
ähnlich gelagerten Fällen. Z.B. bei https://www.asyl.net/recht/entscheidungsdatenbank

➢ Gründe aus dem Hilfeplan (-Gespräch) zum aktuellen Hilfebedarf (insbesondere auch bei der 
Weiterführung der Hilfe nach § 41 SGB VIII)





Auszug aus dem Ablehnungsbescheid von Jassin

https://www.asyl.net/recht/entscheidungsdatenbank


● Anhörungsprotokoll und BAMF-Bescheid gegenlesen

→ Stichworte: Detailarmut, nicht glaubwürdig, widersprüchlich, ...?
● „Was wäre, wenn …“ – Folgen bei einer Rückkehr
● Einwände des BAMF 

a) identifizieren

b) auflisten

c) widerlegen

d) Fehler (bei der Übersetzung, Protokollierung) aufzeigen, entkräfen und 

verschriflichen
● Individueller Teil: individuelle Fluchtgeschichte darlegen
● Allgemeiner Teil: Länderrecherche, aktuelle Berichte in Verbindung mit 

individueller Fluchtgeschichte(hier ist auch das VG in Amtsermittlungspflicht)

● Neue Umstände im laufenden Klageverfahren

Klagebegründung kennen und vor der mündl. Verhandlung lesen

Zusammenfassung



Die mündliche Verhandlung im VG …

… ist der Mittelpunkt im Klageverfahren

 Ladung vor Gericht

 Begleitung durch Beistand, Vertretung durch Anwalt (oder Vormund_in)

 I.d.R. Durchführung durch Einzelrichter_in , BAMF vermehrt vor Ort

 Recht auf Dolmetscher_in (Verständnisprobleme frühzeitig benennen)

 Anwalt (ggf. auf Beistand) kann Fragen an den Kläger stellen und (Beweis-)Anträge stellen

 Mündliche Gründe für einen Schutzstatus darlegen

 Wieviele und welche Fragen gestellt werden ist unterschiedlich

 Regelmäßige Vorgehensweisen:

 Einleitung: Warum ist die Rückkehr nicht möglich? Welche Gefahren gibt es bei einer 
Rückkehr?

 Z.T. starke Orientierung am BAMF-Anhörungsprotokoll (was bestätigt sich/ wo gibt es 
Widersprüche?)

 Widersprüche werden direkt angesprochen
58



       

Das Recht auf Beistand

§ 67 VWGO (Verwaltungsgerichtsordnung): 

(1) Die Beteiligten können vor dem Verwaltungsgericht 
den Rechtsstreit selbst führen.

(7) In der Verhandlung können die Beteiligten mit Beiständen erscheinen. Beistand 
kann sein, wer in Verfahren, in denen die Beteiligten den Rechtsstreit selbst führen 
können, als Bevollmächtigter zur Vertretung in der Verhandlung befugt ist. Das 
Gericht kann andere Personen als Beistand zulassen, wenn dies sachdienlich ist und 
hierfür nach den Umständen des Einzelfalls ein Bedürfnis besteht […] Das von dem 
Beistand Vorgetragene gilt als von dem Beteiligten vorgebracht, soweit es nicht von 
diesem sofort widerrufen oder berichtigt wird.

TIPP: Teilnahme des Beistands dem VG frühzeitig bekanntgeben



Der Gerichtsbescheid

 Ggf. in Anhörung „Gefühl“, wie die Sache gelaufen ist

 Meist am Ende des Tages Entscheidung

 Urteil kann oft am nächsten Tag tel. erfragt werden

 Urteil wird schriftlich (wenige Wochen) zugestellt

 Gegen die Entscheidung kann Antrag auf Zulassung der Berufung beim OVG 

gestellt werden (Rechtsanwaltszwang, 1-Monatsfrist)

 Positiv: VG verpflichtet BAMF: Feststellung Schutzstatus Ausländerbehörde: 
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

 Negativ: Asylverfahren rechtskräftig beendet (nur selten: OVG) 
Ausländerbehörde: Erteilung einer Duldung …





VG Meiningen, Urteil vom 04.10.2018 - 8 K 20396/16 Me - asyl.net: M26758
https://www.asyl.net/rsdb/m26758/
Leitsatz:

Abschiebungsverbot für jungen Mann hinsichtlich Afghanistan wegen fehlender Möglichkeit 
der Existenzsicherung:

Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen in Afghanistan, wie sie sich insbesondere 
in der UNHCR-Richtlinie vom August 2018 darstellt, kann nicht davon ausgegangen werden, 
dass ein junger Mann, der als 15-Jähriger Afghanistan verlassen hat und nach vierjährigem 
Aufenthalt im Ausland mit den Gegebenheiten im Land nicht mehr vertraut ist und der im Fall 
einer Rückkehr nicht mit familiärer Unterstützung rechnen kann, in der Lage sein wird, sich 
eine ausreichende Existenzgrundlage zu schaffen. 



Vorbereitung

● Rolle der beteiligten Personen erklären

● Subjektive Perspektive (“ich” statt wir)

● Kriterien von Glaubhaftigkeit/-würdigkeit erläutern

● Unterschied “Anhörung” und “Mündliche 
Verhandlung”

● …???

Welche Unterstützungsmöglichkeiten und -bedarfe 
seht ihr in Bezug auf eure Funktion/Rolle ??



Entscheidung des BAMF

 
Asylverfahren (Aufenthaltsgestattung)

„einfache“Ablehnung:

 Aufenthaltsgestattung

Duldung

 
 erfolgreiche Klage
 erfolgreicher Folgeantrag

Anerkennung:

Aufenthaltserlaubnis

Niederlassungserlaubnis:

unbefristeter Aufenthalt

3-5 Jahre



Auf unserer Homepages finden Sie zahlreiche Arbeitshilfen und Materialien zu 
verschieden Themenschwerpunkten

Flüchtlingsrat Niedersachsen: www.nds-fluerat.org
Materialien mit Bezug zu UMF und Jungen Volljährigen :https://www.nds-

fluerat.org/infomaterial/materialien-fuer-die-beratung/#arbeitshilfen-umf

Bundesfachverband umF e.V.: www.b-umf.de 

Weitere Links/Übersichtsseiten:

 www.asyl.net
 www.fluechtlingshelfer.info
 www.einwanderer.net
 www.kiwa-umf.de

Materialien
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